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die in den Verwaltungen der Vereinigungen und 
Betriebe beschäftigten prämienberechtigten Per
sonen findet diese Regelung keine Anwendung.

§ 9
Konstruktionsbüros und Laboratorien der Be

triebe, welche überwiegend für die betriebseigene 
Produktion arbeiten, gelten als Betriebsabteilun
gen, deren Beschäftigte somit nach den Vorschrif
ten der Prämienverordnung und dieser Durchfüh
rungsbestimmung zu prämiieren sind.

Zu § 1 Abs. 8 und 10 der Verordnung
§ 10

(1) Beschäftigte, die nicht zu den in den Prämien
tabellen genannten drei Personengruppen gehören 
und deren besondere Leistungen sich bisher nur im 
Rahmen einer bestätigten betrieblichen Prämien
vereinbarung vergüten ließen, können nunmehr 
gleichfalls für besondere Leistungen bei der Mit
wirkung an der Erfüllung und Übererfüllung der 
Planaufgaben auf der Grundlage der Prämien
verordnung und dieser Durchführungsbestimmung 
prämiiert werden. Zur Prämiierung solcher Sonder
leistungen kann zusätzlich ein Betrag bis zu 20°/o der 
für den betreffenden Zeitabschnitt im Betriebe 
ausgezahlten Prämiensumme in Anspruch genom
men werden.

(2) Die betrieblichen Prämienvereinbarungen und 
die sonstigen in den Industriezweigen oder in ein
zelnen Betrieben bestehenden Prämiensysteme wer
den mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Durchführungsbestimmung für den in der Prämien
verordnung und in dieser Durchführungsbestim
mung benannten Personenkreis außer Kraft gesetzt.

§ 11
Deputate und ähnliche Sachwerte (z. B. Produk- 

tenkarte für die Beschäftigten im Steinkohlenberg
bau), die als Teil der Entlohnung nach den Bestim
mungen der Kollektivverträge zu gelten haben, stel
len keine Sachprämien im Sinne der Prämienver
ordnung dar und kommen somit nicht in Wegfall.

Zu § 2 der Verordnung
§ 12

(1) Die Prämiensätze der für die Industriezweige 
der Schwerindustrie geltenden, im Abschnitt B die
ser Durchführungsbestimmung enthaltenen Prä
mientabellen sind unter Verwendung der im § 2 
Abs. 1 der Prämienverordnung angegebenen Koef
fizienten, mit denen die Prämiensätze der Muster
tabellen A und B für das Planjahr 1951 zu multi
plizieren sind, festgelegt.

(2) Begründete Ausnahmen ergeben sich für den 
Steinkohlenbergbau unter Tage (§ 24), für den Mans- 
felder Kupferschieferbergbau und bestimmte Kom
binatsbetriebe der Metallurgie (§§ 35, 36) sowie für 
Baustoffe erzeugende Betriebe der Kategorie I und 
für Betriebe der Wirtschaftszweige Glas und Kera
mik (§§ 39, 40).

(3) Die Zahlen jeder Prämientabelle geben den 
Prozentsatz des m o n a t l i c h e n  Gehaltes an, der 
für die Erfüllung oder Übererfüllung der Pläne im 
Vierteljahr zu zahlen ist.

Zu § 3 der Verordnung
§ 13

(1) In den Im Abschnitt B dieser Durchführungs
bestimmung enthaltenen Eingruppierungsverzeich
nissen für die einzelnen Industriezweige ist festge
legt, welche Angehörigen des ingenieurtechnischen 
und kaufmännischen Personals in Übereinstimmung 
mit den Angaben der Musterprämientabellen in die 
Gruppen 1 bis 3 einzugruppieren sind.

(2) Entsprechend ihrem Aufgabenbereich und ihrer 
Verantwortung sind als Abteilungsleiter im Sinne 
der Gruppe 2 der Musterprämientabellen auch die
jenigen Ingenieure anzusehen, die in Großbetrie
ben als Gruppenleiter tätig sind.

(3) Den in Gruppe 3 aufgeführten selbständigen 
TAN-Bearbeitern sind die selbständigen Arbeits
vorbereiter in Groß- und Mittelbetrieben gleichzu
stellen.

(4) In Vereinigungen volkseigener Betriebe, die 
eine Rechtsabteilung haben oder in denen der ver
antwortliche Justitiar eine anders bezeichnete Ab
teilung leitet, gehört dieser zur Gruppe 2 der prä
mienberechtigten Personen. Einzeljustitiare sind der 
Gruppe 3 zuzurechnen.

§ 14
(1) Die Hauptverwaltungen haben die Vereinigun

gen und Betriebe ihres Industriezweiges nach der 
Wichtigkeit der Produktion, nach dem Produktions
wert und nach der Zahl der Beschäftigten in die vor
gesehenen Kategorien I, II und III ihrer Prämien
tabellen einzuordnen und zu diesem Zweck entspre
chende Einordnungslisten aufzustellen, die der Be
stätigung durch den Leiter der Hauptverwaltung 
bedürfen.

(2) Die Hauptverwaltungen haben den ihnen un
terstellten Vereinigungen und Betrieben unverzüg
lich mitzuteilen, zu welcher Kategorie sie gehören. 
Die Vereinigungen haben diese Mitteilung den ihnen 
zugeordneten Betrieben gleichfalls unverzüglich be
kanntzugeben.

§ 15
Grundlage für die Prämienberechnung ist das 

monatliche Bruttogehalt des Berechtigten. Mehr
arbeitsvergütungen und Trennungsentschädigung ge
hören nicht zum monatlichen Bruttogehalt.

Zu § 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung
§ 16

(1) Bei ArbeitsVersäumnis oder -ausfall von ge
ringerer Dauer ist von dem Werkleiter oder Ab
teilungsleiter im Einvernehmen mit der Betriebs
gewerkschaftsleitung oder Abteilungsgewerkschafts
leitung zu prüfen, ob die Gesamtleistung des Be
treffenden in dem der Prämienzahlung zugrunde 
liegenden Zeitabschnitt beeinträchtigt worden ist.

(2) Liegt keine Beeinträchtigung der Gesamtlei
stung vor, ist die Prämie ungekürzt zu zahlen.

Zu § 5 Abs. 3 und § 7 der Verordnung
§ 17

(1) Die, Werkleiter der einer Vereinigung zugeord
neten Betriebe haben ihre Prämienvorschläge dem 
Hauptdirektor ihrer Vereinigung jeweils bis zum 
15. des Monats nach Abschluß des der Prämiierung


